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Mit dem XIII. Bauernkongreß der DDR, der am 21./22. Mai 
1987 in Schwerin stattfindet, wird die jahrzehntelange, be
währte Tradition fortgesetzt, daß die Partei- und Staats
führung in regelmäßigen Abständen mit den Genossen
schaftsbauern über Grundfragen und Aufgaben zur Verwirk
lichung der Agrar- und Bündnispolitik in unserer sozialisti
schen Gesellschaft berät und daß vom Kongreß entsprechende 
Beschlüsse gefaßt werden. In Vorbereitung auf den 
XIII. Bauernkongreß wurde ein Beschlußentwurf zur öffent
lichen Diskussion gestellt.1

Die Bauernkongresse sind ein wichtiger Ausdruck der so
zialistischen Demokratie und ein bedeutsamer Faktor der 
Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in 
der DDR. Auf diesen Kongressen werden die Ergebnisse der 
Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft in der zurück
liegenden Etappe eingeschätzt, und auf der Grundlage der 
agrarpolitischen Beschlüsse der Partei der Arbeiterklasse 
werden die wichtigsten Maßnahmen für die Lösung der künf
tigen Aufgaben beschlossen. Die Aufgabe des XIII. Bauern
kongresses wird darin bestehen, über den Beitrag der Land
wirtschaft zur Verwirklichung der Beschlüsse des XI. Partei
tages der SED zu beraten.

Bilanz seit dem XI I .  Bauernkongreß — 
erfolgreiche Verwirklichung des LPG-Gesetzes

Die gesellschaftliche Praxis beweist, daß jeder Schritt der 
gesellschaftlichen Entwicklung in der Landwirtschaft gemein
sam mit den Bauern und erst nach gründlicher Beratung 
mit ihnen gegangen wird. Dies spiegelt sich auch in den Be
schlüssen wider, die von den Bauernkongressen zu wich
tigen Akten der Gesetzgebung gefaßt wurden. Die Bauern
kongresse sind ein überzeugendes Beispiel für die unmittel
bare Teilnahme der Genossenschaftsbauern an der Rechts
bildung, speziell auf dem Gebiet des LPG-Rechts. So lag der 
Entwurf des LPG-Gesetzes dem XII. Bauernkongreß zur Be
ratung und Beschlußfassung vor, ehe die Volkskammer dar
über beriet und das Gesetz am 2. Juli 1982 (GBl. I Nr. 25
S. 443) verabschiedetet Diese Form der Mitwirkung der Ge
nossenschaftsbauern und der in der Landwirtschaft tätigen 
Arbeiter an der staatlichen Willensbildung entspricht der 
bewährten Agrarpolitik der SED zur Vertiefung des Bünd
nisses zwischen der führenden Arbeiterklasse und der Klasse 
der Genossenschaftsbauern, zur Stärkung der Klasse der/Ge
nossenschaftsbauern und ihrer LPGs als Grundeinheiten der 
landwirtschaftlichen Produktion.

Die seit dem XII. Bauernkongreß erzielten Fortschritte 
in der sozialistischen Landwirtschaft der DDR beweisen die 
Richtigkeit der Agrarpolitik der SED. Die erfolgreiche Bilanz 
der sozialistischen Landwirtschaft ist auch auf die initiativ
reiche Verwirklichung des LPG-Gesetzes zurückzuführen. 
Seine Anwendung in der täglichen Arbeit hat wesentlich 
dazu beigetragen, die LPGs zu festigen und ein hohes Ent
wicklungstempo der Produktion, Effektivität und Arbeits
produktivität zu erreichen.

Auf der Grundlage des LPG-Gesetzes konnte die genos
senschaftliche Demokratie bei der Leitung der LPGs und bei 
der Gestaltung ihrer kooperativen Beziehungen weiter ver
vollkommnet werden. Vor allem wurde die Autorität der 
Vollversammlung als höchstes Organ der LPG weiter ge
stärkt. Von der Verwirklichung dieses Gesetzes gingen wich
tige Impulse für die Ausschöpfung der Potenzen des genos
senschaftlichen Eigentums und für eine effektive Boden

nutzung bei zunehmender Beachtung der Gebote des Um
weltschutzes und der Landeskultur aus. Mit der in Durch
führung des LPG-Gesetzes erlassenen Musterkooperations
vereinbarung vom 12. Juli 1985 (GBl. I Nr. 17 S. 207) wurde 
ein wichtiges Instrument geschaffen, das es den Koopera
tionen der LPGs und VEGs ermöglicht, ihre Zusammenarbeit 
entsprechend den konkreten Bedingungen auszugestalten 
und schrittweise zu vervollkommnen.-1

Das LPG-Gesetz hat auch die grundlegenden Rechte und 
Pflichten der Genossenschaftsbauern verankert/* Die Rechte 
auf Arbeit, auf Teilnahme an der Leitung und Planung der 
LPG und der kooperativen Beziehungen, auf Vergütung 
nach dem. Leistungsprinzip in Abhängigkeit vom wirtschaft
lichen Ergebnis der LPG sowie die Rechte auf Bildung, Frei
zeit und Erholung sind ebenso gesichert wie das Recht auf 
Schutz der Gesundheit und der Arbeitskraft, auf Sorge im 
Alter und bei Invalidität sowie auf materielle Sicherheit bei 
Krankheit und bei Unfällen. Die Garantie dieser Rechte für 
die Genossenschaftsbauern gehört zu den grundlegenden Er
rungenschaften und Werten des Sozialismus in der DDR.

Der XIII. Bauernkongreß kann somit eine gute Bilanz der 
seit dem XII. Bauernkongreß zurückgelegten Wegstrecke 
ziehen. Der Beschlußentwurf macht deutlich, daß auch vom 
bevorstehenden Kongreß wiederum wichtige Festlegungen 
und Anregungen für die Rechtsarbeit in der Landwirtschaft 
erwartet werden können.

Stärkung der Rolle des Rechts bei der Ausschöpfung 
der Potenzen des genossenschaftlichen Eigentums

Eine der grundlegenden Aussagen des Beschlußentwurfs ist 
die Feststellung, daß die sozialökonomischen Grundlagen der 
sozialistischen Agrarproduktion weiter zu stärken sind. In 
diesem Zusammenhang wird betont, daß das genossenschaft
liche Eigentum dank der Existenz des Volkseigentums auf 
lange Sicht große Entwicklungsmöglichkeiten hat. Die lang
fristig auf die Stärkung des genossenschaftlichen Eigentums 
abzielende Agrarpolitik der SED wird also durch den Bauern
kongreß kräftige Impulse erhalten.

In der Orientierung auf die Festigung des genossenschaft
lichen Eigentums drückt sich die Erkenntnis aus, daß nach 
der Gewinnung der Bauern zum Zusammenschluß in LPGs 
diese Genossenschaften eine weit in die Zukunft reichende 
Perspektive haben und deshalb weiter zu festigen sind.1 2 3 4 5 Im. 
genossenschaftlichen Eigentum spiegeln sich sowohl'gesamt
gesellschaftliche Interessen als auch die spezifischen kollek
tiven Interessen der Genossenschaftsbauern als der sozial
ökonomischen Träger des genossenschaftlichen Eigentums 
wider. Bei der Ausgestaltung des Eigentumsrechts der LPG 
und bei seiner Ausübung muß immer die Übereinstimmung
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